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RS OGH 1982/4/20 4Ob515/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1982

Norm

AbgEO §51

EO §283

Rechtssatz

Zu den aus dem Erlös vorweg zu berichtigenden "Versteigerungs- und Schätzungskosten" gehören nicht nur die

Verwahrungskosten für das Fahrzeug, sondern auch die durch das vorangegangene Bergen und Abschleppen der

Fahrzeuge entstandenen Auslagen, wenn diese vorangegangenen, im Interesse der Behörde vorgenommenen

Bergungsmaßnahmen erst die Beschlagnahme und Verwertung ermöglichten und die Behörde diese

Bergungsmaßnahmen nachträglich genehmigt hat.
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